
auf das negative Interesse, gedeckelt durch das positive –
§ 179 II BGB und § 122 I BGB sind insoweit wortgleich. B
schuldet C daher Ersatz von 1.000 EUR (vgl. insoweit die
Ausführungen unter C.II.).

IV. Ergebnis
Im Ergebnis hat C gegen A keinen Anspruch aus § 433 II
BGB. Jedoch kann C von B aus § 179 II BGB den Betrag von
1.000 EUR als Schadensersatz verlangen. Sofern man Bedarf
für eine Korrektur dieses Ergebnisses annimmt (dazu C.I.2.),
haftet A dem C aus § 122 I BGB in selber Höhe. Ein solcher
Bedarf ist allerdings nicht zu erkennen.

D. SCHLUSSBEMERKUNGEN
1. Bei der gutachtlichen Lösung des Beispielsfalles wird

deutlich, worin die Schwierigkeit der Problemdarstel-
lung liegt: Die konsequente Beantwortung der überge-
ordneten Frage (nach dem Kaufpreisanspruch) führt zu
immer weiter untergliederten Teilfragen, etwa nach der
Anfechtbarkeit des Vertretergeschäfts (C.I.2.a)). Im
Rahmen dieser Teilfrage spielt der – gedanklich natür-
lich untrennbar verknüpfte – alternative Korrektur-
ansatz (C.I.2.b)cc)) keine Rolle. Deswegen dürfen auch
die jeweiligen Argumente nicht vermengt werden. Es
geht nämlich nicht (abstrakt) um die Frage, ob die be-
tätigte Innenvollmacht angefochten werden kann, son-
dern darum, ob im konkreten Fall eine Willenserklä-
rung als Bestandteil eines Vertrages durch Anfechtung
entfallen ist.

2. A hatte vorliegend auch gegenüber C die Anfechtung
erklärt, sodass die Frage, ob das gesetzliche Ergebnis
überhaupt einer Korrektur bedarf, hinsichtlich des Pri-
märleistungsanspruches unter C.I.2.b) noch keine Rolle
spielte. Unter C.II. unterscheiden sich die widerstrei-
tenden Auffassungen erstmalig nicht mehr nur in der
Begründung, sondern auch im Ergebnis. Das allein ist
jedoch noch kein zwingender Grund, nur noch den
favorisierten Lösungsstrang weiterzuführen und den
Rest in ein Hilfsgutachten zu verbannen. Ein solches

Vorgehen entspricht nicht demWesen eines Gutachtens
(A.). Vorzugswürdig ist es, die Unterschiede in den
Ansätzen herauszustreichen und in Form eines Ergeb-
nisses (C.IV.) zusammenzufassen. So ist für den Leser
und Korrektor erkennbar, welche Auffassung favori-
siert wird. Eine Abweichung von der Lösungsskizze
einer Prüfungsarbeit fällt dann deutlich weniger ins
Gewicht, da das Gutachten auch deren Weg zu Ende
bringt.

3. Die Anfechtung der ausgeübten Innenvollmacht war
(unter anderem) Gegenstand der Ferienhausarbeit eines
zivilrechtlichen Grundkurses in München. In weniger
als 10% der Arbeiten gelang die Darstellung des Pro-
blems in vollbefriedigender Weise. Während fast alle
Bearbeiter den Problemkomplex als solchen identifi-
ziert hatten, fokussierte deren Mehrheit zu stark auf
das Ergebnis und eine Korrektur via § 122 I BGB (nach
der ausdrücklich nicht gefragt war). Nur wenige Arbei-
ten differenzierten nach dem Gegenstand der Anfech-
tung und nach der Person des Anfechtungsgegners.
Dies lag nicht zuletzt daran, dass zahlreiche Bearbeiter
sprachlich ungenau operierten, statt mit exakter Ober-
satzbildung den Gutachtenstil zu ihrem Vorteil ein-
zusetzen.

4. Die Sprache ist das wichtigste Handwerkszeug eines
Juristen. Die genaue Arbeit am Sachverhalt und am
Gesetz helfen bei der Strukturierung der eigenen Ge-
danken, sprachliche Genauigkeit bei der gedanklichen
Gliederung führt zu einem logischen und konsequenten
Aufbau der Arbeit. Der Gutachtenstil ist nicht das
Ergebnis rhetorischer Fertigkeit, sondern ein Hilfsmit-
tel zur Disziplinierung der eigenen Gedanken. Dies
zeigt sich etwa unter C.I.2.: Wer bereits im Rahmen des
Obersatzes zu § 142 I BGB herausarbeitet, dass nicht
„der Vertrag“, sondern nur einzelne Willenserklärun-
gen nach § 119 I BGB angefochten werden können,
stellt die Weichen für eine Differenzierung hinsichtlich
der Anfechtbarkeit des Vertretergeschäfts und der An-
fechtbarkeit der Innenvollmacht.
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& SACHVERHALT
Die A-AG betreibt eine Internetplattform, auf der sie selbst Produkte zum Verkauf anbietet.
Jedes Produkt wird auf einer Website angezeigt. Eine solche Website enthält neben einem
Titel immer eine Beschreibung des Artikels und meist auch Abbildungen.
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A ermöglicht es außerdem Dritten, auf dieser von A betriebenen Plattform Produkte zum
Kauf anzubieten. Der Betrachter der Website kann in einer Liste auswählen, von welchem
Anbieter (A oder einem Dritten) er das Produkt erwerben möchte. Dabei ist geregelt, dass
der Kaufvertrag nur zwischen dem jeweiligen Anbieter des Produkts, der aus der Liste auf
der Website ausgewählt werden kann, und dem jeweiligen Käufer zustande kommt. Mit der
A soll nur ein Vertragsverhältnis zustande kommen, wenn A in der Liste auf der Website von
dem Kunden ausgewählt wird.
DerHändler Vmöchtemehrere neue Kameraobjektive verkaufen. DieseObjektive stammen

aus Sets, die jeweils aus einer Kamera und einem Objektiv bestehen. Beides war gemeinsam in
einem Set-Karton (nicht jedoch einzeln) verpackt. V hat keine Möglichkeit, auf der Plattform
der A eine eigene Produktbeschreibung zu erstellen. Auch kann V die vorhandenen Produkt-
beschreibungen nicht abändern. Er kann lediglich zu dem Produkt, das er verkaufen will, eine
von A vorgegebene Produktbeschreibung auswählen und sein Produkt auf diese Weise präsen-
tieren. Daher wählt er die vorgegebene Produktbeschreibung von A für das Produkt mit dem
Titel „Canon 18-135mm f/3-5-5,6 EF-S IS Objektiv, in Originalverpackung“. Das einzige,
was V frei festlegen kann, ist der Verkaufspreis. Hierfür gibt er 300 EUR an.
Der Wert des einzeln verkauften Objektivs beträgt ungefähr 350 EUR. Auch A bietet das

Objektiv an, und zwar für 350 EUR. In der nach Verkaufspreisen sortierten Liste auf der
Website steht das Angebot des V als günstigstes ganz oben.
K ruft die Website der A auf und will die Chance nutzen, ein solches Objektiv günstig zu

erwerben. Außerdem freut er sich, da der Hersteller des Objektivs (Canon) derzeit eine sog.
„Cashback-Aktion“ anbietet: Wenn ein Objektiv im Aktionszeitraum gekauft und spätestens
1 Monat nach dem Kauf auf der Website des Herstellers registriert wird sowie eine Rech-
nungskopie und die Originalverpackung an den Hersteller gesendet werden, erhält der Käufer
vom Hersteller eine Zahlung von 30 EUR. A weist auf seiner Homepage ausdrücklich auf die
Cashback-Aktion des Herstellers und die Teilnahmebedingungen hin.
K klickt daher auf die Schaltfläche „Jetzt kaufen“, die neben dem Namen des V angezeigt

wird.
Gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von A (denen sowohl V als auch K

während der Registrierung bei A zugestimmt haben) soll der endgültige Kaufvertrag zwi-
schen den Parteien erst zustande kommen, wenn der Verkäufer das Angebot des Käufers
entweder ausdrücklich gesondert annimmt oder er die Ware versendet. Hierauf werden
sowohl K als auch V in automatisch generierten E-Mails von A nach dem Klick auf „Jetzt
kaufen“ nochmals hingewiesen. Nach zwei Tagen erhält K eine E-Mail mit der Bestätigung,
dass V das Produkt versendet hat.
Als K das Paket auspackt, bemerkt er, dass es sich bei dem gelieferten Produkt zwar um

das angebotene Objektiv handelt, aber die auf der Website aufgeführte Originalverpackung
fehlt. Stattdessen hatte V das Objektiv selbst für den Transport geeignet verpackt.
K ärgert sich nun aus mehreren Gründen: Ohne Originalverpackung kann er an der

Cashback-Aktion nicht teilnehmen. Da der Aktionszeitraum nur bis gestern lief und er daher
keinen anderen Kaufvertrag im Aktionszeitraum abschließen kann, will er unbedingt von V
die Originalverpackung haben. Dies teilt er dem V mit. Der V schreibt daraufhin dem K, dass
er zu diesem Objektiv keine gesonderte Originalverpackung habe. Er werde auch keine
Originalverpackung eines anderen (einzeln verpackten) Objektivs nachliefern, da das zuge-
sandte Produkt ein neues Objektiv sei, so wie es angeboten wurde und eine Verpackung nur
dem Transportschutz diene.
Wenn K das Objektiv nicht haben möchte, dürfe er es aber an V kostenfrei zurücksenden

und V werde dann umgehend dem K den Kaufpreis erstatten. Darüber hinaus gebe es
allerdings nichts von V, da V nichts falsch gemacht habe; insbesondere konnte er die Angaben
auf der Website von A nicht ergänzen oder ändern. Falls es K darauf angekommen sei, das
Produkt unbedingt in Originalverpackung zu kaufen, hätte K die Pflicht gehabt, dem V dies
vor dem Versand mitzuteilen. Dann hätte V das Produkt gar nicht erst versendet.
V findet es vermessen, wenn K für einen Pappkarton, den man normalerweise ohnehin nur

wegwerfen würde, nun 30 EUR haben wolle. Eine Minderung des Kaufpreises um 10% sei
angesichts des ohnehin sehr günstigen Angebots eine schlichte Frechheit.

Kann K von V Zahlung von 30 EUR verlangen?

& LÖSUNGSVORSCHLAG

Allgemeine Hinweise zu der Klausur: In der vorliegenden Klausur sind folgende Bereiche zu prüfen:
Vertragsschluss, Vorliegen eines Sachmangels, Minderung wegen eines Sachmangels, Schadensersatz
statt der Leistung einschließlich der Entbehrlichkeit der Fristsetzung, Schadensumfang, Bestehen und
Umfang vorvertraglicher Aufklärungspflichten. Die Probleme der Klausur sind auf Zwischenprüfungs-
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